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volkseigenen Betriebes sind, deren Verpachtung 
aber wegen ihrer geringen Größe die Wirtschaft
lichkeit des Betriebes nicht gefährden, ist mit Zu
stimmung des Ministeriums für Land- und Forst
wirtschaft zulässig, sofern aus wichtigem Grunde 
eine derartige Verpachtung gerechtfertigt ist. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
ohne die gepachteten Flächen die Pächterwirtschaft 
nicht mehr den Umfang einer Familienwirtschaft 
erreicht oder die gepachteten Flächen die Futter
grundlage für den Pächterbetrieb darstellen oder 
der Pächter auf seine Kosten das Pachtland anbau
fähig gemacht hat.

(8) Mit der Überlassung der Betriebe oder Teile 
eines solchen zur Nutzung an die im § 5 Abs. 1 der 
Anordnung vom 15. Juni 1949 genannten Stellen 
gelten diese Betriebe während der Dauer des 
Nutzungsrechtes nicht mehr als von der Vereini
gung volkseigener Güter erfaßt im Sinne des § 3 
vorgenannter Anordnung. Bei Erlöschen des Nut
zungsrechts erfolgt die Übernahme in die Vereini
gung volkseigener Güter.

(9) Die Landesregierungen, die Kreis- oder Kom
munalverwaltungen als bisherige Rechtsträger oder 
Nutzer der Betriebe sind verpflichtet, nicht nur 
das lebende und tote Inventar der nach der be
stätigten Liste übergeführten Betriebe, sondern auch 
Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebsmit
tel, die zur zusammengefaßten Leitung und Ver
waltung dieser Betriebe notwendig sind und am 
3. Dezember 1948 bei den einzelnen Gütern und 
Güterverwaltungen in Gebrauch und Nutzung 
waren, unentgeltlich an die Vereinigung volks
eigener Güter zu übergeben. Zu den Einrichtungs
gegenständen gehören auch die durch die Güter
verwaltung bisher genutzten Kraftfahrzeuge, Bau
lichkeiten und Büroräume, sofern es sich bei letzte
ren nicht um Räume handelt, die sich in Gebäuden 
der Landesregierungen, Kreis- oder Kommunalver
waltungen befinden. Der Hauptdirektor der Ver
einigung volkseigener Güter kann verbindliche An
weisungen zur Verteilung der Einrichtungsgegen
stände und Betriebsmittel auf die Fach- und Ge
bietsvereinigungen treffen.

(10) Über Umfang und Ausübung des im § 5 Abs. 4 
der Anordnung vom 15. Juni 1949 vorgesehenen 
Vorkaufsrechtes werden besondere Bestimmungen 
erlassen.

§ 5
Zu § 6 der Anordnung

(1) Die Anbau-, Saatguterzeugungs-, Vienvermeh- 
rungs- und Investitionspläne sind auf Vorschlag der 

. Vereinigung volkseigener Güter von dem Ministe
rium für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh
men mit dem Ministerium für Planung und, soweit 
erforderlich, mit dem Ministerium für Handel und 
Versorgung aufzustellen. Damit scheiden die durch 
die Vereinigung volkseigener Güter erfaßten Be
triebe aus der bisherigen allgemeinen landwirt
schaftlichen Planung der Länder, Kreise und Ge
meinden aus. Für die Anbau- und Saatguterzeu
gungspläne tritt diese Regelung mit der Aufstellung 
der Pläne zur Ernte 1951 in Kraft (Durchführungs
bestimmungen vom 6. Jul( 1949 zur Anordnung

über den Plan für den Anbau landwirtschaftlicher 
Kulturen zur Ernte 1950 - ZVOB1. I S. 579).

(2) Pläne für die Erfassung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse sind für die der Vereinigung volkseige
ner Güter unterstellten Betriebe auf Vorschlag des 
Hauptdirektors der Vereinigung volkseigener Güter 
von dem Ministerium für Handel und Versorgung 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Planung 
aufzustellen und dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft zur Bestätigung vorzulegen.

(3) Bei der Vereinigung volkseigener Güter, bei 
den Gebiets- und den Fachvereinigungen und bei 
den volkseigenen Gütern selbst sind Arbeitsvorbe
reitungsbüros für die Ermittlung der technisch be
gründeten Arbeitsnormen einzurichten. Die im 
Tarifvertrag für die landwirtschaftlichen Arbeiten 
der volkseigenen Güter hierzu näher vereinbarten 
Bestimmungen sind zu beachten.

(4) Die durch die Arbeitsvorbereitungsbüros er
mittelten Arbeitsnormen werden durch den Lohn
ausschuß überprüft und treten nach Bestätigung 
durch den Betriebsleiter in Kraft.

(5) Erhebt die Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) 
eines Betriebes gegen die festgesetzten Leistungs
normen Einspruch, so gelten für das weitere Ver
fahren zur endgültigen Regelung und Festsetzung 
die Bestimmungen des Tarifvertrages für die Land
arbeiter der Vereinigung volkseigener Güter.

(6) Für die Entlohnung der in den Betrieben be
schäftigten Arbeitskräfte sind die Bestimmungen 
der jeweils gültigen Tarifabkommen und die be
stätigten Leistungsnormen der Normenkommission 
(Arbeitsvorbereitungsbüros) maßgebend.

(7) Bei den volkseigenen Betrieben sind Betriebs
berufsschulen und Lehrgänge zur Nachwuchsförde
rung und beruflichen Aus- und Fortbildung auf den 
Gebieten der Landwirtschaft und des Gartenbaues 
einzurichten. Entsprechende Unterkünfte sind be
reitzustellen. Nach Möglichkeit sind Lehrlingswohn
heime zu schaffen.

(8) Bei allen Betrieben sind soziale und kulturelle 
sowie sportliche Einrichtungen für die Belegschaft 
der Betriebe zu schaffen und zu fördern. An diesen 
Einrichtungen kann auch die bäuerliche Bevölke
rung, die nicht zur Belegschaft des volkseigenen Be
triebes gehört, beteiligt werden.

§ 6
Zu § 7 der Anordnung

(1) Die Einstellung von Abteilungsleitern und 
Sachbearbeitern bei der Verwaltung der Gebiets
vereinigungen bedarf der Bestätigung durch den 
Hauptdirektor der Vereinigung volkseigener Güter.

(2) Bei der Vereinigung volkseigener Güter wird 
eine Personalabteilung errichtet.

§ V
Zu § 9 der Anordnung

(1) Es werden 16 Gebietsvereinigungen gebildet, 
und zwar für:

a) Mecklenburg: 4 mit dem Sitz in Schwerin, 
Rostock, Waren und Greifswald,


	§ 5

	§ 6

	§ V


